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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §22 Z3;

EStG 1988 §23 Z2;

Rechtssatz

Unternehmerinitiative und Unternehmerrisiko sind Voraussetzungen dafür, die aus der Betätigung einer

Personengesellschaft erzielten Einkünfte aus einer betrieblichen Tätigkeit oder einer vermögensverwaltenden

Betätigung dem Gesellschafter zuzurechnen. Das Unternehmerrisiko besteht vor allem in der Haftung für

Gesellschaftsschulden und der Beteiligung am Gewinn (Einnahmenüberschuss) und Verlust sowie an den stillen

Reserven. (Hinwei E 25.6.1997 95/15/0192).
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